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besitzt und deren Inhalt von dem vorliegenden Regelungsentwurf abhängen. Diesbezügliche, 

über das bestehende Maß hinausgehende Anforderungen dürften daher dem Land i.S.d. Ver

ursacherprinzips zuzurechnen sein. 
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bb) Ausschluss des Konnexitätsprinzips in Bezug auf die Leistungen der Eingliederungs

hilfe 

Fraglich ist jedoch, ob dieser Zurechnungszusammenhang auch hinsichtlich der Aufgaben, die 

den Kommunen als Träger der örtlichen Sozial- und Jugendhilfe nach dem Achten und Zwölf

ten Buch Sozialgesetzbuch obliegen, anzunehmen ist. Selbst wenn die im Gesetzentwurf vor

gesehene inklusive Beschulung einen steigenden Bedarf nach nicht lehrendem Assistenzper

sonal mit sich bringt, so dürfte nicht zu verkennen sein, dass sich die vorgesehenen Änderun

gen auf einen außerschulischen Regelungsbereich auswirken, der vollständig durch die ein

schlägigen sozialgesetzlichen Bestimmungen des Bundes determiniert ist. Das Land verfügt in 

diesem Bereich über keine eigenen (abweichenden) Gestaltungsmöglichkeiten.60 Hierin dürfte 

ein entscheidender Unterschied zu den mit der Schulträgerschaft und der Schülerbeförderung 

verbundenen Aufgaben, die durch den Regelungsentwurf ebenfalls tangiert werden, gesehen 

werden können. Die Auswirkungen auf eine andere kompetenzielle Regelungsebene dürften 

für einen konnexitätsrelevanten Zurechnungszusammenhang unzureichend sein. Etwaige Än

derungen im Bereich der Eingliederungshilfe (,,Integrationshelfer"), die im Zusammenhang 

mit dem Regelungsentwurf stehen, dürfte das Land daher nicht als eigene Entscheidung i.S.d. 

Art. 49 Abs. 5 Satz 1 LV zu verantworten haben. 61 Der Anwendungsbereich des 

Konnexitätsprinzips dürfte damit auf den Aufgabenbereich der Schulträgerschaft und Schü

lerbeförderung beschränkt bleiben. 

2. Rechtsfolgen des Konnexitätsprinzips: Kostendeckung und Mehrbelastungsausgleich 

Soweit der Anwendungsbereich des Konnexitätsprinzips auf Grund besonderer Anforderun

gen an die Erfüllung bestehender Aufgaben eröffnet ist, ist der Gesetzgeber verfassungs

rechtlich gehalten, Bestimmungen über die Deckung der Kosten zu treffen (Art. 49 Abs. 5 

Satz 1 LV). Verbleibt bei den Gemeinden oder Gemeindeverbänden trotz dieser Regelung 

eine Mehrbelastung, so ist diese finanziell auszugleichen (Art. 49 Abs. 5 Satz 2 LV). Das 

KonnexAG enthält mehrere „materiell verfassungsrechtliche Bestimmungen", die diesen Ge

währleistungshalt prozedural absichern. 
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In der Gesetzesbegründung wird an mehreren Stellen darauf hingewiesen, dass wesentliche 

Mehrbelastungen/-kosten der Kommunen im Rahmen der vorgesehenen Änderungen des 

SchulG nicht zu erwarten seien.72 Entsprechend § 1 Abs. 1 Satz 3 KonnexAG geht die Landes

regierung davon aus, dass ein finanzieller Ausgleich unterbleiben kann. Die jeweiligen Ausfüh

rungen dürften jedoch keine Rückschlüsse darauf geben, auf welchen Berechnungen und Da

ten sich diese Erkenntnisse zurückführen lassen. Insbesondere fehlen Ausführungen dazu, 

inwieweit die in § 1 Abs. 1 Satz 4 KonnexAG festgelegte Wesentlichkeitsschwelle (0,25 EUR 

pro Einwohner/Jahr) unterschritten wird. Auch insofern dürften den im KonnexAG näher aus

gestalteten Anforderungen des Art. 49 Abs. 5 LV nicht ohne Weiteres Genüge getan worden 

sein. 

IV. Fazit 

Nach Einschätzung der vorliegenden gutachtlichen Stellungnahme dürfte Art. 1 des Gesetz

entwurfs der Landesregierung für ein Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes, des 

Hochschulgesetzes und des Verwaltungshochschulgesetzes den Konnexitätstatbestand des 

Art. 49 Abs. 5 Satz 1 Alt. 2 LV erfüllen, soweit sich der Regelungsgegenstand auf die Pflicht

aufgaben auswirkt, die den Kommunen als Schulträger und Träger der Schülerbeförderung 

obliegen. Der Gesetzentwurf, mit dem das von Art. 24 BRK geforderte inklusive Schulsystem 

in Rheinland-Pfalz eingeführt werden soll, dürfte insofern 11 besondere Anforderungen an die 

Erfüllung bestehender Aufgaben" stellen. 

Mit der Umsetzung dieses Gesetzentwurfs dürften sich die Kommunen mit gesteigerten An

forderungen bei der Wahrnehmung ihrer Verantwortung für die 11 äußeren Schulangelegenhei

ten" konfrontiert sehen. Beispielhaft kann die Einrichtung von Rampen und Aufzügen, eines 

behindertengerechten Hygienebereichs, raumakustischer, visueller und taktiler Maßnahmen, 

die Ausstattung bzw. Erweiterung des Schulgebäudes mit Differenzierungs-, Bewegungs- und 

Rückzugsräumen oder die Bereitstellung besonderer Lehr- und Unterrichtsmittel (etwa für 

sehbehinderte Schülerinnen und Schüler) genannt werden. Ferner ist nach Einschätzung der 

Landesregierung mit einer Erweiterung des Schwerpunktschulnetzes um ca. 40 Schulen zu 

rechnen. Hinsichtlich der mit der Schülerbeförderung verbundenen Aufgaben kann der Ge

setzentwurf nach Ansicht der Landesregierung neue Beförderungslösungen erforderlich ma

chen. 
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Wegen des Verursacherprinzips, das dem verfassungsrechtlichen Konnexitätstatbestand eigen 

ist, sieht sich der Gesetzentwurf nur insoweit den Direktiven des Art. 49 Abs. 5 LV ausgesetzt, 

als das Land auch die Verantwortung für eine kostenauslösende Entscheidung trägt. Ange

sichts des Umstands, dass Art. 24 BRK dem Gesetzgeber zwar kein Entschließungs-, jedoch 

ein Auswahlermessen bei der Einführung eines inklusiven Schulsystems belässt, steht der Ver

ursachungsgedanke einer Anwendung des Art. 49 Abs. 5 Satz 1 LV auf den vorliegenden Ge

setzentwurf nicht entgegen. Der verfassungsrechtlich geforderte Zu rech nun gszusa m men h a ng 

dürfte auch nicht durch die Ausübung des in § 3 Abs. 5 Satz 2 SchulG-E vorgesehenen Wahl

rechts der Eltern, ob der Unterricht an einer Förderschule oder im inklusiven Unterricht erfol

gen soll, unterbrochen werden. Im Falle der gesetzgeberischen Einräumung eines solchen 

Rechts dürfte nicht von einem „Verursachungsbeitrag Dritter" ausgegangen werden können. 

Unerheblich dürfte es auch sein, dass der Gesetzentwurf selbst keine näheren Aufgabenstan

dards enthält. Denn mit Inkrafttreten des Regelungsgegenstandes aktualisieren sich die den 

Kommunen bereits obliegenden Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft und der Schü

lerbeförderung. In dieser Hinsicht dürfte auch der Wegfall des Ressourcenvorbehalts, von 

dem eine barrierefreie und gemeinsame Nutzung des Bildungs- und Erziehungsangebots 

nicht länger abhängen soll, Bedeutung erlangen (§ 3 Abs. 5 Satz 1 SchulG-E). Mit der zu ge

währleistenden Effektivität des Konnexitätsprinzips dürfte es nur schwer zu vereinbaren sein, 

wenn sich der Gesetzgeber seiner verfassungsrechtlichen Bindungen aus Art. 49 Abs. 5 LV 

durch eine „Standardabstinenz" entziehen könnte, obgleich sich die Kommunen bereits aus 

der Natur der Sache mit gesteigerten Anforderungen an die Wahrnehmung bestimmter Auf

gaben konfrontiert sehen. 

Sofern der Gesetzentwurf Auswirkungen auf die Aufgaben zeitigt, die den Kommunen als 

Träger der örtlichen Sozial- und Jugendhilfe im Rahmen der Eingliederungshilfe nach dem 

Achten und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch obliegen (etwa ein zusätzlicher Bedarf an sog. 

,, Integrationshelfern"), dürfte der Konnexitätstatbestand vor dem Hintergrund des Verursa

cherprinzips nicht erfüllt sein. Die in Art. 1 des Gesetzentwurfs vorgesehenen Änderungen 

dürften sich auf einen außerschulischen Regelungsbereich auswirken, der vollständig durch 

die einschlägigen sozialgesetzlichen Bestimmungen des Bundes determiniert ist. Das Land 

verfügt insoweit über keine eigenen Gestaltungsmöglichkeiten. Hierin dürfte ein relevanter 

Unterschied zu d en mit d er Schulträgerschaft un d der Schülerbefö rderung verbundenen A uf

gaben, die einem originären Regelungsbereich des Landes zugehö rig sind, zu sehen se in . 
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Etwaige gesteigerte Anforderungen, die Leistungen der Eingliederungshilfe betreffen, dürf

ten dem Land daher nicht in konnexitätsrelevanter Weise zuzurechnen sein. 

Mit dem KonnexAG hat der Gesetzgeber den Gewährleistungsgehalt des Konnexitätsprinzips 

nach Maßgabe des Regelungsauftrags in Art. 49 Abs. 5 Satz 3 LV prozedural abgesichert. Er 

hat insofern ein Stück materielles Verfassungsrecht geschaffen. Die im KonnexAG vorgesehe

nen Instrumente der Kostenverursachungs- und Kostenfolgenabschätzung halten Verfahren 

bereit, die den Bestimmungen über die Deckung der Kosten (Art. 49 Abs. 5 Satz 1 LV) und der 

Schaffung eines Mehrbelastungsausgleichs (Art. 49 Abs. 5 Satz 2 LV) zugrunde zu legen sind. 

Hinreichende Rückschlüsse darauf, dass sich die zum Konnexitätsprinzip getroffenen Annah

men der Landesregierung, etwa zur Wesentlichkeit etwaiger Mehrbelastungen, auf die syste

matischen Vorgaben des KonnexAG zurückführen lassen, dürfte die vorliegende Gesetzesbe

gründung nicht erlauben. Sofern eine prognostische Einschätzung etwaiger kostenrelevanter 

Entwicklungen (z.B. im Hinblick auf die Kosten der Schülerbeförderung) gegenwärtig noch 

nicht möglich sein sollte, dürfte eine eingehende Begründung hierfür um der Effektivität des 

Konnexitätsprinzips willen verfassungsrechtlich geboten sein. Letztlich dürfte davon auszuge

hen sein, dass die Landesregierung, um Bestimmungen über die Deckung der Kosten treffen 

und einen finanziellen Ausgleich vorsehen zu können, so viel kostenrelevante Auswirkungen 

wie möglich in nachvollziehbarer Weise nach Maßgabe des KonnexAG zu prognostizieren hat. 

Wissenschaftlicher Dienst 


